
Niederschrift 
zur öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Kenz- 

Küstrow 
GV/K-K/014/2019-24 

 Sitzungstermin: Dienstag, den 18.10.2022 

 Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 

 Sitzungsende: 20:30 Uhr 

 Ort, Raum: 18314 Kenz, im Dorfgemeinschaftshaus 

Anwesend sind: 

Bürgermeister 
Reinecke, Harald  

1. stellv. Bürgermeister(in) 
Engelmann, Hans- Jürgen  

Gemeindevertreter(in) 
Bandlow, Susanne  
Koch, Karsten ab TOP 5 
Gonsiorek, Dirk, Dr.  
Konrad, Sabine  
Kröning, Nico  
Wegner, Frank  

Protokollant 
Schewelies, Maik  
 
 

Entschuldigt fehlen: 

2. stellv. Bürgermeister(in) 
Krüger, Cindy  
 
 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

 1. Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister  
 2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwe-

senheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 3. Bestätigung und Änderungsanträge zur Tagesordnung  
 4. Billigung des öffentlichen Teils der Sitzungsniederschrift der vo-

rangegangenen Sitzung der Gemeindevertretung (28.04.2022) 
 

 5. Bericht des Bürgermeisters über Beschlüsse des Hauptaus-
schusses und wichtige Angelegenheiten der Gemeinde 

 

 6. Einwohnerfragestunde  
 7. Anfragen der Gemeindevertreter und Mitteilungen  
 8. Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Mittelbereitstellung 

Schullastenausgleich 2022 
IKBS-KS/K-K/178/2022 
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 9. Bericht des Haushaltsvollzuges zum 30.06.2022 gemäß § 20 
GemHVO-Doppik M-V 

K-FM/K-K/173/2022 

 10. Mittelbereitstellung für die Reparatur des Daches vom Dorfge-
meinschaftshaus in Kenz 

K-FM/K-K/181/2022 

Nicht öffentlicher Teil 

 11. Billigung der Sitzungsniederschrift des nichtöffentlichen Teils der 
vorangegangenen Sitzung (28.04.2022) 

 

 12. Diskussion Pachtvertrag Hafen Dabitz  
 13. Vergabeangelegenheit Ersatzneubau Kläranlage Kenz  
 14. Antrag auf Erwerb des Flurstückes 59/2 der Flur 1 mit 601 m², 

gelegen in der Gemarkung Küstrow (Stallanlage Küstrow) 
BA-Lie/K-K/174/2022 

 15. Ausgleichsmaßnahme für Wasserwanderrastplatz Hafen Dabitz 
und Innenbereichssatzungen Zipke, Rubitz - Grundstückstausch 

BA-Lie/K-K/179/2022 

 16. Abschluss eines Übertragungsvertrages aus einer Landver-
zichtserklärung für die Flurstücke 219, 220, 222, 223, Flur 1, 
Gemarkung Dabitz (Hafen Dabitz) 

BA-Lie/K-K/182/2022 

 17. Personalangelegenheit IKBS-PA/K-K/176/2022 
 18. Personalangelegenheit IKBS-PA/K-K/177/2022 

Öffentlicher Teil 

 19. Bekanntgabe der Beschlüsse, die im nichtöffentlichen Teil der 
Sitzung gefasst wurden 

 

 20. Schließung der Sitzung  
 
 

Niederschrift: 

Öffentlicher Teil 

zu 1 Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister 
  

Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung und begrüßt die anwesenden Gemeindevertreter, 
Gäste und Vertreter der Verwaltung.  
 

  
  
  
  
zu 2 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Be-

schlussfähigkeit 
  

Der Bürgermeister stellt fest, dass zu dieser Sitzung ordnungsgemäß geladen wurde, die 
Beschlussfähigkeit der Sitzung ist mit 7 anwesenden Mitgliedern der Gemeindevertre-
tung gegeben.  
 

  
  
  
  
zu 3 Bestätigung und Änderungsanträge zur Tagesordnung 
  

Herr Reinecke beantragt folgende Änderungen: 

 neuer Tagesordnungspunkt „Diskussion Pachtvertrag Hafen Dabitz“ 

 neuer Tagesordnungspunkt „Vergabeangelegenheit Ersatzneubau Kläranlage 
Kenz“ 
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Es wird über die Änderungen abgestimmt. 
 

  
 Abstimmungsergebnis: 

 
Gesetzliche Anzahl der Vertreter: 9 

davon anwesend: 7 
Ja-Stimmen: 7 

Nein-Stimmen: 0 
Stimmenthaltungen: 0 

 
Bemerkungen:  
Aufgrund des § 24 der Kommunalverfassung war kein Mitglied des Gremiums von der 
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
 

  
  
zu 4 Billigung des öffentlichen Teils der Sitzungsniederschrift der vorangegangenen 

Sitzung der Gemeindevertretung (28.04.2022) 
  

 
 Beschluss: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kenz-Küstrow bestätigt den öffentlichen Teil der 
Sitzungsniederschrift vom 28.04.2022. 
 
 

 Abstimmungsergebnis: 
 

Gesetzliche Anzahl der Vertreter: 9 
davon anwesend: 7 

Ja-Stimmen: 7 
Nein-Stimmen: 0 

Stimmenthaltungen: 0 

 
Bemerkungen:  
Aufgrund des § 24 der Kommunalverfassung war kein Mitglied des Gremiums von der 
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
 

  
  
zu 5 Bericht des Bürgermeisters über Beschlüsse des Hauptausschusses und wichtige 

Angelegenheiten der Gemeinde 
  

Herr Reinecke berichtet über folgende Angelegenheiten: 

 Es fanden in der Zeit von der letzten Gemeindevertretersitzung zwei Hauptaus-
schusssitzungen (25.08.2022 und 20.09.2022) statt. 

o Ortstermin und Vorbereitung Vergabebeschluss Kläranlage Kenz 
o Thematik Flächennutzungsplan 
o Vorbereitung Pachtvertrag Hafen Dabitz 
o Sachstand Tragkraftspitze der FFW Kenz-Küstrow 

 Das Kinderfest in der Gemeinde wurde wieder erfolgreich durchgeführt. 
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zu 6 Einwohnerfragestunde 
  

Ein Bürger der Gemeinde fragt an, wann die Flurneuordnung kommen wird.  
 
Herr Engelmann sagt, dass in der nächsten Zeit eine Teilnehmerversammlung durchge-
führt werden muss. Weiterhin müsse ein neuer Vorstand bestimmt werden. Herr Engel-
mann wird das staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt anschreiben, um zu erfra-
gen, was in der letzten Zeit hierzu gemacht wurde. 
 
Weiterhin wird die Thematik „Grundsteuererklärung“ angesprochen. 
 
 

  
  
  
  
zu 7 Anfragen der Gemeindevertreter und Mitteilungen 
  

Frau Konrad spricht folgende Angelegenheiten: 

 Absackung in Küstrow aus Dabitz kommend 

 Nachpflanzungen von Bäumen und freischneiden von Flächen in Dabitz und zwi-
schen Dabitz und Küstrow 

 Für die Pflanzung für den Ortsteil Rubitz konnte die Baumschule in Barth bisher 
nichts liefern. 

 
Frau Bandlow informiert, dass sie zwei Bänke für die Gemeinde vom Campingplatz in 
Prerow geholt und in der Gemeinde Kenz-Küstrow aufgestellt hat. 
 
Herr Reinecke spricht die Thematik „Umpflanzungen Zipker Wiesen“ an. 
 
Danach wird darüber diskutiert, ob die zukünftigen Gemeindevertretersitzungen im Ge-
bäude der ehem. FFW Kenz durchgeführt werden sollen. 
 
 
 
 

  
  
  
  
zu 8 Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Mittelbereitstellung Schullastenausgleich 

2022 
Vorlage: IKBS-KS/K-K/178/2022 

  
Herr Reinecke begründet die Beschlussvorlage. 
 
Darstellung des Sachverhaltes / Begründung: 
 
Für den Schullastenausgleich der Gemeinde sind für das Haushaltsjahr 2022 54.000 € 
geplant. 
Das entspricht dem langjährigen Mittelwert. 
Die Ausgaben für 2022 belaufen sich auf aktuell 61.520  €. Es ist ein Fehlbedarf von 
7.520 € entstanden. 
 
Die Erhöhung des Betrages erklärt sich aus der gestiegenen Zahl von Schülern. 
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Es sind für 49 Schüler Zahlungen zu leisten. In den letzten 5 Jahren waren im Schnitt für 
40 Schüler Zahlungen zu leisten.  
Der durchschnittliche Beitrag pro Schüler liegt in diesem Jahr bei 1.331 €.  
 
Entsprechend der Regelungen der Hauptsatzung der Gemeinde Kenz-Küstrow ist die 
Entscheidung durch die Gemeindevertretung/ den Hauptausschuss zu treffen. Aufgrund 
der Dringlichkeit der Zahlungsfristen muss die Entscheidung im Rahmen einer Eilent-
scheidung des Bürgermeisters erfolgen. Zum Zeitpunkt der Rechnungseingänge stand 
noch kein Termin für eine Sitzung der Gemeindevertretung und den Hauptausschuss 
fest. 
 
Die nun überplanmäßig benötigten Mittel in Höhe von 7.520 € sollen aus dem Minder-
aufwand in den Produkt 21102 (Schulumlage) wie folgt bereitgestellt werden. 

 
Deckungsvorschlag: 
 
7.520 € aus dem Produkt:   für das Produkt 
KTR: 361000 Förderung von Kindern in Kitas KTR: 21102 Schulumlage 
KST: 14-36100-02 Wohnsitzanteile Kitas KST: 14-21102-01 Schulkostenbeiträge Grund-
schule 
SK:    55944 Wohnsitzanteile Kitas  SK:   525431 Schulkostenbeiträge 

 

 

 
 
 
 
 

 Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kenz-Küstrow genehmigt die Eilentscheidung 

des Bürgermeisters zur Deckung des Fehlbedarfes von 7.520 € für den Schullastenaus-

gleich 2022 über das Konto: 

 

                   Produkt          361000 Förderung von Kitas in Tageseinrichtungen 

                   Kostenstelle  14-36100-02 Wohnsitzanteile für Kitas 

                   Sachkonto     55944 Wohnsitzanteile für Kitas 

 
 
 
 

 Abstimmungsergebnis: 
 

Gesetzliche Anzahl der Vertreter: 9 
davon anwesend: 8 

Ja-Stimmen: 8 
Nein-Stimmen: 0 

Stimmenthaltungen: 0 

 
Bemerkungen:  
Aufgrund des § 24 der Kommunalverfassung war kein Mitglied des Gremiums von der 
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
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zu 9 Bericht des Haushaltsvollzuges zum 30.06.2022 gemäß § 20 GemHVO-Doppik M-V 
Vorlage: K-FM/K-K/173/2022 

  
Darstellung des Sachverhaltes:  
 
Gemäß § 20 der GemHVO-Doppik M-V hat der Bürgermeister die Gemeindevertretung 
oder einen von ihr bestimmten Ausschuss spätestens zum 30.06. des laufenden Haus-
haltsjahres über den Haushaltsvollzug einschließlich der Erreichung der Finanz- und 
Leistungsziele zu unterrichten. 
 
Die Übersicht, die sich im Anhang dieser Informationsvorlage befindet, enthält den Plan-
ansatz des gesamten Haushaltsjahres 2022, die Erfüllung dieser Haushaltsansätze mit 
Buchungserfassung bis 31.05.2022 und die derzeitige Verfügbarkeit für das gesamte 
Haushaltsjahr. 
 
Die Gemeindevertretung nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
 
 

  
  
  
  
zu 10 Mittelbereitstellung für die Reparatur des Daches vom Dorfgemeinschaftshaus in 

Kenz 
Vorlage: K-FM/K-K/181/2022 

  
Herr Reinecke begründet die Beschlussvorlage. 
 
Darstellung des Sachverhaltes / Begründung: 
  
Das Dach des Dorfgemeinschaftshauses in Kenz droht auf Grund abrutschender Teer-

pappe undicht zu werden. Nach Rücksprache und Besichtigung soll eine Neueindeckung 

mit Trapetzblech erfolgen.  

Da im Haushalt 2022 nicht genügend Gelder für dieses Vorhaben eingestellt wurden soll 

die Deckung durch eine Mittelbereitstellung erfolgen. 

 

Im Budget Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen ( 51100 ) wurden im Jahr 2022 

38.100 € für die Erstellung von B-Plänen veranschlagt. Davon sind derzeit noch 

33.338,81 € übrig. Um die Reparatur des Daches finanzieren zu können sollen hiervon 

11.000 € bereitgestellt werden. Das Angebot für eine Reparatur beläuft sich derzeit auf 

insgesamt 10.460,82 €. 

 

Gemäß Hauptsatzung der Gemeinde  Kenz-Küstrow übersteigt diese Summe die Ent-

scheidungsbefugnis des Bürgermeisters und des Hauptausschusses. 

  

Aus diesem Grund muss die Gemeindevertretung die Mittelbereitstellung in Ihrer nächs-

ten Gemeindevertretersitzung beschließen. 

 
 
 

 Beschluss: 
Die Gemeindevertretung Kenz-Küstrow beschließt die Mittelbereitstellung für die Repa-
ratur des Daches. 
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 Abstimmungsergebnis: 

 
Gesetzliche Anzahl der Vertreter: 9 

davon anwesend: 8 
Ja-Stimmen: 8 

Nein-Stimmen: 0 
Stimmenthaltungen: 0 

 
Bemerkungen:  
Aufgrund des § 24 der Kommunalverfassung war kein Mitglied des Gremiums von der 
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
 

  
  
zu 19 Bekanntgabe der Beschlüsse, die im nichtöffentlichen Teil der Sitzung gefasst 

wurden 
  

Nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit wurde das Ergebnis der Abstimmung der in 
nichtöffentlicher Sitzung behandelten Tagesordnungspunkte ohne Nennung von Namen 
und Zahlen bekannt gegeben.  
 

  
  
  
  
zu 20 Schließung der Sitzung 
  

Der Bürgermeister schließt die Sitzung um 20:30 Uhr.  
 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

 
04.11.2022 

 

Harald Reinecke 
Bürgermeister 
Datum/Unterschrift 

 

Maik Schewelies 
Protokollant 
Datum/Unterschrift 

 


	Anwesenheit
	Name
	Entschuldigt
	Text
	Vorlage
	Tagesordnung
	Betreff
	Nummer
	Wortprotokoll
	Beschluß
	Abstimmungsergebnis
	AbstimmungK
	Zu

